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Besondere Bestimmungen.
§. i.

Die Vorgesetzten der Zugführer sind:
Die Haupt-Expeditoren,
die Sections-Jngenieure und Assistenten,
der Ober-Ingenieur,
die Direktoren.
In ihren Dienstesangelegenheiten sind sie un¬

mittelbar an den Sections-Ingenieur oder dessen
Assistenten und an den Haupt-Expeditor gewiesen.

§. 2.
Dem Zugführer sind die Kondukteure, Pack¬

meister und die Hilfsarbeiter zum Reinigen, Schmie¬
ren, Untersuchen, Ordnen und Bepacken der
Wagen, sowie die dem Zuge beigegebenen Locomo-
tivführer und Heizer, letztere abernurw ährend
der Dauer derFahrten  untergeordnet.

§. 3.
Er hat für die Ordnung des ihm anvertrauten

Wagenzuges in jeder Hinsicht Sorge zu tragen,
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und ist deßhalb für alle Ungebührlichkelten , die ihm
bekannt , und von ihm nicht abgestellt , gerügt oder
zur Bestrafung angemeldet werden , verantwortlich,
weßwegcn er auch die Instruktionen aller seiner
Untergebenen genau kennen muß.

§. 4.
Bei jedem Wagenzuge müssen außer der Ten¬

der -Winde noch zwei andere Winden,
ein starkes Seil und einige Stricke,
vier Reserve -Ketten und
vier Kuppelungen , endlich
die übrigen vorschriftsmäßigen Utensilien,

als : Signal Laternen , Schmiere rc. vorhanden sein,
worüber der Zugführer strenge Aussicht und genaue
Rechnung zu führen hat.

§- 5.
Der Zugführer hat die Verpflichtung , den

Kondukteuren anzuzeigen , wann sie zum Dienste
zu erscheinen haben , ihnen ihre Wagen anzuweisen,
und sich hierauf in jeder Station , wo angehalten
wird , zu überzeugen , ob Alles , was zu dem
Wagenzuge gehört , im guten Zustande ist , im
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entgegengesetzten Falle er sogleich die nöthigen
Reparaturen oder den erforderlichen Ersatz durch
die betreffenden Beamten schnell einzuleiten ver¬
bunden wäre.

§. 6.
Der Zugführer muß ferner dafür sorgen, daß

die Wagenzüge nach dem Bedürfnisse des Trans¬
portes unaufgehalten herbeigeschafft und geordnet
werden, und hat den Sections-Jngenieuren oder
Werkmeistern bei Zeiten Anzeige zu machen, wie
viel Wagen und Maschinen nöthig sind; weiters ist
es seine Pflicht, zu veranlassen, daß auf den
Zwischenstationen nach den muthmaßlichen Bedürf¬
nissen die erforderlichen Reserve-Wagen bereit stehen,
und stets ergänzt werden.

§. 7.
Der Zugführer muß auch darüber wachen, daß

Personen- und Waaren-Trains nach Beschaffen¬
heit der Maschine und mit Rücksicht auf die Bahn
und Witterung nicht überladen werden.

Drückt die Ladung die Federn der Wagen zu
tief nieder, so sind dieselben zu erleichtern, um
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die aneinander stoßenden Puffer in gehöriger Höhe
zu erahlten, und Räder oder Achsen nicht in Ge¬
fahr zu bringen.

Es ist von ihm weiterdarauf zu sehen,daß die
Last auf jedem Wagen möglichstgleichmäßig
vertheilt werde.

Die Sorge für das Gepäck ist zwar dem Pack¬
meister speciell übertragen, allein der Zugführer
muß demungeachtet darauf ein wachsames Auge
haben und kontrolliren, ob der erstere die Annahme
und Ablieferung des Gepäckes nach den Vor¬
schriften auf den Stationen richtig und schnellbewirkt.

§. 8.
Zugführer, welche Güter-Trains zu begleiten

haben, müssen darauf sehen, daß das Auf- und
Abladender Waarennach Vorschrift bewerkstelliget
und jede Veruntreuung verhütet werde; ferner,
daß Ladungen, die nicht vollkommen bedeckt sind,
und leicht Feuer fangen könnten, nicht angenom¬
men, sondern entweder ganz abgewiesen, oder in
sehr dringenden  Fällen auf den letzten Wagen
des Trains gebracht werden.
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Alle leicht entzündbaren, sowie überhaupt
alle Gegenstände, welche ihrer Beschaffenheit nach
den übrigen Frachtstücken verderblich werden
könnten, insbesondere Schießpulver, Mineral¬
säure, Chlor- Präparate u. dgl. dürfen nur auf
eigenen, hierzu bestimmten Wagen, ganz abge¬
sondert von allen Frachtgütern  trans-
portirt werden.

Die Mitnahme der Personen bei Waarenzügen,
oder von kleinen Stationen , wo keine Billeteurs
angestellt sind, darf von dem Zugführer nur im
Einklänge mit den Vorschriften der Direktion
erfolgen.

§. 9.

Der Zugführer gibt die Zeichen zum Läuten
und zur Abfahrt. Bevor Letzteres gegeben wird,
darf der Maschinenführer den Train nicht in Be¬
wegung setzen.

Während der Fahrt stellt sich der Zugführer
auf die für ihn angemessen erhöhte  Plattform des
ersten Wagens zunächst dem Tender und empfängt
und gibt die Signale nach vorgeschriebener Weise.
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§. 10.
Anzeigen der Kondukteure über betrunkene

und kranke Passagiere oder solche, welche durch
ungebührliches Betragen der Weiterfahrt verlustig
werden, ferner, über Unterschleif bei Billeten,
und über andere an der Bahn bemerkte Gebrechen
oder Dienstvernachlässigungen hat der Zugführer
sogleich an die betreffenden Vorgesetzten zu bringen.

§. 11.
Bei Unfällen oder sonstigen Ereignissen wäh¬

rend der Fahrt hat der Zugführer die Verpflichtung,
unverweilt die geeigneten Maßregeln zur schnellen
Abhilfe zu treffen.

Besondere Vorschriften hierüber sind in der
Instruktion für Locomotiv-Führer enthalten.

§. 12.
Der Zugführer erhält für jede Fahrt einen

Stundenpaß und hat für die richtige Ausfüllungder Rubriken und die Uebergabe an das Bureau
der erreichten Endstation zu sorgen, sowie die
Handhabung der Ordnung und Bahnpolizey wäh¬
rend der Fahrten zu überwachen.
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§. 13.

Auf jeder Zwischenstation hat er besonders
darauf zu halten, daß
s) die Uhr daselbst mit der seinigen verglichen und

regulirt;
b) die Maschine durch den Locomotiv-Führer genau

revidirt und schnell verproviantirt, auch der
Aufenthalt, insofern nicht besondere Vorschrif¬
ten darüber exisiiren, nach Möglichkeit ver¬
kürzt werde;

e) die Werkmeister und das übrige hierzu be¬
stimmte Personale die Wagenräder, Schmier¬
büchsen, Achsen, Bremsen, Zug- und Sicher¬
heitsketten untersuchen, und in guten Stand
setzen;

ä) das Gepäck schnell geordnet werde, und die
hinzugekommenenoder weiter reisenden Passa¬
giere ohne Billels nicht passiren.

§. 14.

Während der Fahrt hat er mit höchster Auf¬
merksamkeit darauf zu sehen, ob
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а) die Maschinenführer, Kondukteure und Wäch¬

ter ihren Verpflichtungen genau Nachkommen,
und die vorgeschriebenen Signale gehörig geben
und beachten;

k) die vorgeschriebene Zeit richtig eingehalten,
besonders aber die Schnelligkeit der Fahrt in
keinem Falle und an keinem Orte übertrieben
werde;

e) die Einfahrt in die Bahnhöfe und durch die-
Ausweichplätze langsam und mit höchster Vor¬
sicht geschehe, und die Locomotiv-Führer die
Geschwindigkeit auch in den andern vorgeschrie¬
benen Fällen gehörig mäßigen.

б) Stellen der Bahn , welche durch auffallendes
Stoßen und Schwanken die Nothwendigkeit
einer Reparatur zeigen, hat er dem betreffen¬
den Aufseher und Sections - Ingenieur zu be¬
zeichnen.

§. 15.
Bei Nachtfahrten, Nebel, Schneegestöber rc.

hat der Zugführer seine Aufmerksamkeit zu schärfen,
und ganz besonders auf die Vollziehung der dies-
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fälligen Verpflichtungen seiner Untergebenen zu
dringen.

Sobald es dunkel wird, sind die Signal-
Laternen an der Locomotive, dem Lender und den
Wagen anzuzünden, und der Zugführer hat sich
die Ueberzeugung zu verschaffen, daß dieß gesche¬
hen sei.'

§. 16.
Der Zugführer hat über die ihm zugetheilten

Locomotiv-Führer und Kondukteure die regel¬
mäßige Kommandir-, Conduit- und Quartierliste
zu führen, und die verdienten Strafen derselben
dem Ober-Ingenieur vorzuschlagen.

§. 17.
Im Falle einer Krankheit hat er unverweilt

die Anzeige an das betreffende Eisenbahn-Bureau
zu senden und sich über die Dauer seiner Krank¬
heit durch ein ärztliches Zeugniß auszuweisen.


	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15

